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RS OGH 1958/10/29 1Ob414/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1958

Norm

ABGB §371

ABGB §415

EO §261

Rechtssatz

Bei zwangsweiser Abnahme von Bargeld ist für die Frage des Eigentums nur der Zeitpunkt der Wegnahme des Geldes

aus dem Besitz des Eigentümers maßgebend und ist eine spätere Vermengung mit anderem Geld durch das Gericht

unerheblich.
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